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Dekret des Präsidenten der Republik �vom  25.  Oktober 1945  �über die Konfiskation des feindlichen Vermögens und die �Fonds der nationalen Erneuerung.





Sig. Nr. 108.





Auf Vorschlag der Regierung und im Einvernehmen mit dem Slowakischen Nationalrat bestimme ich:





Teil I


Konfiskation des feindlichen Vermögens.





§ 1


Umfang des konfiszierten Vermögens.


(1) Konfisziert wird ohne Entschädigung - soweit dies noch nicht geschehen ist - für die Tschechoslowakische Republik das unbewegliche und bewegliche Vermögen, namentlich auch die Vermögensrechte (wie Forderungen, Wertpapiere, Einlagen, immaterielle Rechte), das bis zum Tage der tatsächlichen Beendigung der deutschen und madjarischen Okkupation im Eigentum stand oder noch steht.


des deutschen Reiches, des Königreiches Ungarn, von Körperschaften des öffentlichen Rechtes nach deutschem oder
